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Tischtennis 
Baden-Württemberg e.V. 

31. Januar 2024 

 
Bekanntmachung 
 

Anträge an den Landesverbandsausschuss, 27. Januar 2024: Abstimmungsergebnisse 
 
 

Antrag Nr. 1:  
Schiedsrichterordnung (TTBW) – Antragsteller: Martin Reinauer, Ressortleiter Schiedsrichter 
 

§ 4 Schiedsrichterausschuss – Aufgaben 

4.2 Der SRA übernimmt insbesondere die folgenden Aufgaben: 

… 

Vergabe, Verlängerung und Aberkennung von SR-Lizenzen auf TTBW-Ebene 

… 

§ 6 Schiedsrichter Aus- und Fortbildung 

6.2.2 Verbandschiedsrichter müssen mindestens alle zwei Jahre an einer Schiedsrichter-
Weiterbildungsmaßnahme von TTBW vollständig teilnehmen. 
 

 mehrheitlich angenommen (2 Nein-Stimmen) – gültig ab 27.01.2024  
 
Antrag Nr. 2:  
Wettspielordnung – Antragsteller: Jürgen Häcker, Vizepräsident Jugend 
 

 Antrag zurückgezogen 
 
Antrag Nr. 3:  
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - A 13.2.1 Regelung Gemischter Spielbetrieb Mannschaftsturniere 
Veranstaltungen von TTBW (Ranglistenturniere und Meisterschaften nach WO A 11.1) dürfen 
in der untersten Gliederung (Bezirke) als gemischter Spielbetrieb ausgetragen werden. Dies 
gilt auch für Veranstaltungen nach WO A 11.3. 
In den Durchführungsbestimmungen (alternativ Ausschreibungen) der Veranstaltungen sind 
die Konkurrenzen im Einzelsport getrennt als Spielangebot auszuschreiben und dürfen nur 
gemeinsam ausgetragen werden, wenn die Teilnehmeranzahl bei den Mädchen / Damen / 
Seniorinnen eine eigene Ausspielung nicht möglich macht. 
Eine Ausspielung ist durchzuführen, wenn in der ausgeschriebenen Konkurrenz 
mindestens 5 Spieler teilnehmen. 
Bei Mannschaftswettbewerben bei Turnieren nach WO A 11.3 dürfen weibliche 
Spielerinnen auch in den männlichen Spielklassen teilnehmen. 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 
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Antrag Nr. 4: 
Wettspielordnung – Antragsteller: TSV Massenbach 
 

 mehrheitlich abgelehnt (9 JA, 14 NEIN, 6 Enthaltungen) 
 
Antrag Nr. 5: 
Wettspielordnung – Antragsteller: VfL Obereisesheim 
 

 mehrheitlich abgelehnt (9 JA, 14 NEIN, 6 Enthaltungen) 
 
Antrag Nr. 6: 
Wettspielordnung – Antragsteller: TSV Jesingen 
 

 mehrheitlich abgelehnt (9 JA, 14 NEIN, 6 Enthaltungen) 
 
Antrag Nr. 7: 
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - C 2 Vorschriften zur uneingeschränkten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb 
… 

AB TTBW Für den Bereich von TTBW gelten nach WO C 2.1 ergänzende Regelungen: 
Voraussetzungen zum Erlangen einer Spielberechtigung für den Erwachsenen- 
Mannschaftsspielbetrieb (SBEM), Erwachsenen-Individualspielbetrieb (SBEI) des 
Spielers sind: 
… 

• Um eine Der Verein, der eine oder mehrere Spielberechtigungen für den Erwachsenen- 
Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) und den Erwachsenen-Individualspielbetrieb (SBEI) zu 
erhalten oder zu behalten beantragt, muss der Verein (oder innerhalb einer 
Spielgemeinschaft) des Spielers mit mindestens einer Mannschaft ohne Unterbrechung 
(Vor- und Rückrunde) am regulären Jugend-Mannschaftsspielbetrieb in der letzten Spielzeit 
teilgenommen haben. 
 

 mehrheitlich angenommen (1 NEIN) – gültig ab 27.01.2024 
 
Antrag Nr. 8:  
Wettspielordnung - Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

 mehrheitlich abgelehnt (8 JA, 13 NEIN) 
 
Antrag Nr. 9:   
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - F 2.2.2 Übertrag von Spielklassenrechten  
AB TTBW 
Bei Erfüllung der genannten Kriterien unter a) und b) muss ein schriftlicher Antrag an die 
Geschäftsstelle gestellt werden. Bei c) muss der aufnehmende Verein einen Antrag stellen. 
Der abgebende Verein muss dem Antrag zustimmen. Allen Anträgen muss bei Verbands- 
spielklassen der Hauptausschuss Sport bzw., sofern nur Bezirksspielklassen betroffen sind, 
der Bezirksausschuss zustimmen. Die Anträge müssen bis zum 31. Mai für die kommende 
Spielzeit gestellt werden. 
Ein Verein darf zu Beginn einer Spielzeit die bisher von den Mannschaften eines anderen 
Vereins besetzten Spielklassen übernehmen, falls 
… 

c) ein Verein sich aufspaltet, sofern eine entsprechende Regelung zur Übernahme der Spiel- 
klassen im Spaltungsvertrag getroffen wurde, und der neue Verein Mitglied in TTBW wird  
oder ist. 
 

 mehrheitlich angenommen – gültig ab 27.01.2024 
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Antrag Nr. 10:  
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

 Antrag zurückgezogen 
 
Antrag Nr. 11 (modifiziert):  
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - I 5.3 Spielbericht 
AB TTBW 
Bei jedem Mannschaftskampf ist vom Heimverein, bei Nichtantreten des Heimvereins 
vom Gastverein, ein Spielbericht in der von der zuständigen Stelle vorgeschriebenen 
Anzahl anzufertigen. Ist ein Oberschiedsrichter anwesend, fertigt dieser den 
Spielbericht an. Dabei ist das offizielle TTBW-Mannschaftsspielformular zu 
verwenden oder der digitale Spielbericht. Wenn nicht der digitale Spielbericht verwendet 
wurde, muss mindestens der Gegner muss einen von beiden Mannschaftsführern und dem 
evtl. anwesenden Oberschiedsrichter unterschriebenen Spielbericht unmittelbar nach 
Spielende erhalten haben. 
Um die Nutzung des digitalen Spielberichts zu ermöglichen, sind alle Mannschaften 
verpflichtet, die PIN, die als Ersatz für die Unterschrift genutzt wird, für das jeweilige 
Spiel zu verwenden - egal ob digital oder ausgedruckt. 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 
 
Antrag Nr. 12 (modifiziert):  
Wettspielordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - I 5.13 Ergebnismeldung  

… 
AB TTBW 
Bei Samstagsspielen muss das Endergebnis bis spätestens sechzehn Stunden nach dem im 
Spielplan festgelegten Spielbeginn eingegeben werden erfasst worden sein. Bei 
Sonntagsspielen muss das Endergebnis bis spätestens sechs Stunden nach dem im 
Spielplan festgelegten Spielbeginn eingegeben werden erfasst worden sein. 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 
 
Antrag Nr. 13:   
Wettspielordnung (AB TTBW) – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

WO AB - K 3 Meldung der am Pokalspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften 
(Vereinsmeldung) 

… 

AB TTBW 

Die Vereinsmeldung für die Pokalmeisterschaften ist abhängig von der Vereinsmeldung 
der gemeldeten Mannschaften und deren Spielklassen im Punktspielbetrieb. 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 1.07.2024 
 
 
 
 
 



Seite 4 von 5 

 

Geschäftsstelle:  Tischtennis Baden-Württemberg e. V. 
 SpOrt Stuttgart | Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart oder Postfach 50 11 07 | 70341 Stuttgart 
 Telefon: 0711 28077-600 | Fax: 0711 28077-601 | www.ttbw.de | info@ttbw.de 

Antrag Nr. 14:   
Beitrags- und Gebührenordnung – Antragsteller: Frank Tartsch, Präsident 
 

Bundesbeitrag 

Erhöhung des Beitrags: 

1.1.2 Der Bundesbeitrag wird durch die Organe des DTTB festgelegt und durch TTBW 
treuhänderisch verwaltet. 

Er wird wie folgt erhoben: 

Der Vereinsbeitrag je Verein, jährlich Euro 90,00 

Der Mannschaftsbeitrag je Mannschaft (1.2.4 – 1.2.12), jährlich  Euro 30,00  35,00 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 

 

Antrag Nr. 15:   
Beitrags- und Gebührenordnung – Antragsteller: Frank Tartsch, Präsident  
 

TTBW-Mannschaftsbeitrag 

Erhöhung der Beiträge: 

1.2 Mannschaftsbeitrag 

Für jede gemeldete Mannschaft betragen die Beiträge jährlich: 

1.2.1 Für Jugendmannschaften, Jugend 15    Euro 15,00 

1.2.2 Für Jugendmannschaften, Jugend 19    Euro 15,00 

1.2.3 Für Seniorenmannschaften      Euro 40,00 

1.2.4 Für Damen- und Herrenmannschaften der Kreisklassen  Euro 65,00 75,00 

1.2.5 Für Damen- und Herrenmannschaften der Kreisligen  Euro 65,00  75,00 

1.2.6 Für Damen- und Herrenmannschaften der Bezirksklassen  Euro 70,00  80,00 

1.2.7 Für Damen- und Herrenmannschaften der Bezirksligen  Euro 70,00  80,00 

1.2.8 Für Damen- und Herrenmannschaften der Landesklasse  Euro 100,00  115,00 

1.2.9 Für Damen- und Herrenmannschaften der Landesligen  Euro 100,00  115,00 

1.2.10 Für Damen- und Herrenmannschaften der Verbandligen  Euro 100,00  115,00 

1.2.11 Für Damen- und Herrenmannschaften der Verbandsoberligen Euro 100,00    115,00 

1.2.12 Für Damen- und Herrenmannschaften der Oberliga, 
der Regionalliga, den Bundesligen     Euro 100,00  115,00 

Für die Damen- und Herrenmannschaften der Oberliga, der Regionalliga und den Bundesligen 
wird zusätzlich der von den Organen des DTTB festgelegte Beitrag erhoben. 
 

 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 
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Antrag Nr. 16:  
Beitrags- und Gebührenordnung – Antragsteller: Frank Tartsch, Präsident  
 

 Antrag zurückgezogen 
jedoch: inhaltliche Abstimmung über den variablen Beitrag 2024/25 für die Vereine – 
Reduzierung von 4,- auf 2,- €: einstimmig angenommen 

 
Antrag Nr. 17:   
Beitrags- und Gebührenordnung – Antragsteller: Martin Reinauer, Ressortleiter Schiedsrichter 
 

Beitrags- und Gebührenordnung 

4. Schiedsrichtergebühren 

… 

Für jeden aktiven vorhandenen Schiedsrichter erhält der Tischtennisverein, die 
Tischtennisabteilung, eine Gutschrift in Höhe von 200,00 Euro, die spätestens am Ende der 
Saison zu Auszahlung kommt, sofern der Schiedsrichter aktiv war und seine Einsätze geleistet 
hat. In der Saison des Lizenzerwerbs entfällt die Erstattung der Gutschrift. 

5. Lehrgangsgebühren 

… 

Schiedsrichter-Ausbildungslehrgang      Euro 60    170,00 
 

 mehrheitlich angenommen (1 NEIN, 1 Enthaltung) – gültig ab 27.01.2024 
 
Antrag Nr. 18:  
Beitrags- und Gebührenordnung – Antragsteller: Oliver Hander, Vizepräsident Erwachsenensport 
 

2. Turniergebühren 

2.1 Genehmigung von Turnieren 

2.1.1 bei bezirksoffenen Turnieren mit Ausnahme von Turnieren nach  Euro 30,00 

WO A 11.2 und Turnieren der Race-Serien.      Euro 50,00 

Diese Gebühren stehen TTBW zu. 

2.1.2 bei landes- und bundesoffenen und internationalen Turnieren  Euro 50,00 
Diese Gebühren stehen TTBW zu. 

Für jedes Turnier innerhalb der Race-Serien      Euro 5,00 

 
 einstimmig angenommen – gültig ab 27.01.2024 
 
 
gez. Thomas Walter, Geschäftsführer Sportentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit TTBW 


